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Textliche Festsetzungen gem. § 9 (1) BauGB

1  Anzahl der Wohnungen gemäß §9 (1) Nr. 6 BauGB
1.1 In den WA1-8 -Gebieten wird die Anzahl der maximal zulässigen Wohnungen pro Wohngebäude auf 2 begrenzt.

2  Mindestgrundstücksbreite der Baugrundstücke gemäß §9 (1) Nr.3 BauGB
2.1 In den WA 1-8 - Gebieten mit Ausnahme des  WA 2B - Gebietes müssen die  Grundstücke von Einzelhäusern (EH) eine 
Mindestbreite von 17,0 m sowie die Grundstücke von Doppelhaushälften (DH) eine Mindestbreite von 11,0 m aufweisen. 
In den WA 2B - Gebiet müssen die Grundstücke von Einzelhäusern eine Mindestbreite von 16,0m aufweisen.
 
3.  Bindungen für Bepflanzungen und für den Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gemäß §9 (1) Nr. 25b  BauGB
3.1 Der in der Planzeichnung entsprechend gekennzeichnete Baum- und Gehölzbestand ist zu pflegen, zu erhalten und bei Verlust zu 
ersetzen. 

4. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gemäß §9 (1) Nr. 25a BauGB
4.1 In allen WA-Gebieten sind mind. 25% der nichtüberbaubaren Grundstücksflächen mit heimischen Pflanzenarten (z.B. Vogelbeere, 
Haselnuss, Pfaffenhütchen, Weissdorn und Obstbäumen als hoch- oder Halbstämme, sowie Beerensträucher)  fachgerecht zu begrünen, 
dauerhaft zu erhalten und bei Verlust zu ersetzen.

5 Lärmschutzvorkehrungen gemäß §9 (1) Nr. 24 BauGB
5.1 Zum Schutz von Lärmimmissionen bedingt durch den Verschiebe- und Rangierbahnhof Hamm und der Bahnstrecke Hamm- Lünen/ 
Dortmund/ Unna gelegen im Nordwesten des Plangebiets, sind bei Um-, Aus- und/oder Neubauten in allen WA- Gebieten die zum 
dauernden Aufenthalt von Personen vorgesehenen Räumlichkeiten mit Fensterkonstruktionen der nachfolgend aufgeführten 
Schallschutzklassen gemäß den Herstellungs- und Einbauvorschriften der VDI- Richtlinien 2719 zu versehen.  
5.2 Für Schlaf- und Wohnräume an Gebäudeseiten, die den Gleisanlagen zugewandt sind, sind die Fenster und deren 
Zusatzeinrichtungen mindestens mit der Schallschutzklasse (SSK) 3 in den WA8-10, 13- Gebieten auszuführen, mit der  SSK 2 in den 
WA 1-7,11-12- Gebieten.  5.3 Die Festlegung der Schallschutzklasse (SSK) basiert auf einem Mindestschalldämmmaß der 
Gebäudeaußenwände von 52 dB(A) und einer maximalen Fenstergröße (nach Rohbaumaßnahmen) je Aufenthaltsraum von 2,50m². Bei 
der Überschreitungen dieser Fenstergrößen bzw. Unterschreitungen dieses Schalldämmmaßes ist die nächst höhere SSK zu wählen

Hinweis: Es wird eine Grundrissgestaltung empfohlen, welche die Schlaf- und Wohn- räume an den Gebäudeseiten vorsieht, die den 
Gleisanlagen abgewandt sind 

Örtliche Bauvorschriften gem. § 86 (1) und (4) BauO NRW

1 Dachform, Dachneigung, Traufhöhe
1.1 Die in den Baugebieten angegebenen Planzeichen über Dachformen (SD= Satteldach), Dachneigungen und Hauptfirstrichtungen sind 
Bestandteile dieser Satzung.  
1.2 Die maximal zulässige Traufhöhe, gemessen zwischen der Oberkante der Erschließungsstraßen und dem Schnittpunkt der Dachhaut 
mit der Außenwand,  beträgt max. 4,25m in den WA1-8- Gebieten . Als Höhen für die Oberkante der Erschließungsstraßen gilt für den 
Wohnweg A: 65,8 ü NHN, für den Wohnweg B:  66,71 ü NHN und für den Wohnweg C: 69,08 ü NHN.  
1.3 Die Dächer von baulich zusammenhängenden Gebäuden sind mit einer einheitlichen Dachneigung und in einheitlicher Farbe und 
Material auszuführen.

2 Fassaden
2.1 Die Außenwandflächen von zusammenhängenden Gebäuden sind in Farbe und Material einheitlich auszuführen.

3 Gestaltung unbebauter Flächen bebauter Grundstücke
3.1 Die Oberflächen von Hofflächen, Garagenzufahrten, Stellplätzen oder Fußwegen sind mit wasserdurchlässigen Materialien 
(Rasenkammersteine, Rasengittersteine, wassergebundene Decke o.ä.)zu gestalten.

4 Einfriedungen
4.1 Im Bereich der Wohnwege sowie der Fuss-und Radwege müssen Einfriedungen einen Abstand von mind. 0,50m zu öffentlichen 
Verkehrsflächen einhalten. Alle Einfriedungen, ausgenommen Hecken und lebende Gehölze, sind zur öffentlichen Verkehrsfläche 
dauerhaft in voller Höhe einzugrünen. Einfriedungen an der öffentlichen Verkehrsfläche sind ohne Abstand nur in Form von lebenden 
Gehölzen  (z.B. Hecken) zulässig und dürfen eine Höhe von 1,00m nicht überschreiten.

5 Ordnungswidrigkeiten
5.1 Ordnungswidrig i. S. d. § 84 (1) Nr. 21 BauO NW handelt, wer vorsätzlich oder  fahrlässig gegen die Punkte 1 - 4 verstößt.

Hinweise:

Bodendenkmäler
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, d.h.  Mauerfunde, Einzelfunde aber auch Veränderungen 
und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Gemeinde 
und dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Westf. Museum für Archäologie / Amt für Bodendenkmalpflege, Münster unverzüglich 
anzuzeigen (§§ 15 und 16 DSchG NW).

Behandlung des Niederschlagswassers
Gemäß § 51  a des Landeswassergesetzes NW ist das Niederschlagswasser von Grundstücken, die nach dem 1. Januar 1996 erstmals 
bebaut, befestigt oder an die öffentliche Kanalisation angeschlossen werden, vor Ort zu versickern, zu verrieseln oder ortsnah in ein 
Gewässer einzuleiten, sofern dies ohne Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit möglich ist. Die dafür erforderlichen Anlagen 
müssen den jeweils in Betracht kommenden Regeln der Technik entsprechen. Der Nachweis ist im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens zu erbringen. Für die Einleitung von Niederschlagswasser in Gewässer (Gräben) können zusätzliche 
Genehmigungen erforderlich sein. Als Zwischenpuffer bei Starkregenereignissen ist die Ausbildung einer flachen Mulde  innerhalb der 
öffentlichen Grünflächen vorgesehen. Quellen und Drainagen dürfen nicht an die Kanalisation angeschlossen werden.

Kampfmittelräumdienst
Vor Beginn der Baumaßnahme ist der Kampfmittelräumdienst einzuschalten. Das Absuchen der bebaubaren Grundstücksflächen und der 
Baugruben ist durch den Kampfmittelräumdienst zwingend vorgeschrieben. Vor dem Beginn von Ramm- oder Bohrarbeiten mit schwerem 
Gerät sind Sondierbohrungen erforderlich. Hinweis: Weist bei der Durchführung der Bauvorhaben der Erdaushub auf außergewöhnliche 
Verfärbung hin oder werden verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und der Staatliche 
Kampfmittelräumdienst zu verständigen.


